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Weimarer Reichsverfassung, Artikel 078

Die Pflege der Beziehungen zu den auswärtigen Staaten ist

ausschließlich Sache des Reichs.

In Angelegenheiten, deren Regelung der Landesgesetzgebung zusteht,

können die Länder mit auswärtigen Staaten Verträge schließen; die

Verträge bedürfen der Zustimmung des Reichs.

Vereinbarungen mit fremden Staaten über Veränderung der

Reichsgrenzen werden nach Zustimmung des beteiligten Landes durch

das Reich abgeschlossen. Die Grenzveränderungen dürfen nur auf

Grund eines Reichsgesetzes erfolgen, soweit es sich nicht um bloße

Berichtigung der Grenzen unbewohnter Gebietsteile handelt.

Um die Vertretung der Interessen zu gewährleisten, die sich für einzelne

Länder aus ihren besonderen wirtschaftlichen Beziehungen oder

ihrer benachbarten Lage zu auswärtigen Staaten ergeben, trifft das

Reich im Einvernehmen mit den beteiligten Ländern die erforderlichen

Einrichtungen und Maßnahmen.
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